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andpun. KUurz klarzulegen. Der erste dieser Punkte Defitr1ıift die Methode;
van St. hält für unerläßlich, 1ne: beschreibende Erkenntnislehre der kri-
tıschen vorangehen lassen (36) Niemand WIrd leugnen, daß dies es  ehen
kann. Notwendig scheint jedoch. iıNe die phäaänomenologischen Nnier-
suchungen zusammenfassende Beschreibung der Erkenntnis nıcht eın
Es dürifte genugen, jeweils 1mM Zusammenhang der einzelnen erkenntnis-
kritischen die zugrunde liegenden Phänomene eschreiben Dıeses
orgehen scheint UIlS den Vorteil haben, daß S nicht eich: ermuüdend
WIr.  9 ca die phänomenologischen ntersuchungen sich Jjeweils eich mi1t den
rängenden FYragen, die sich d US ihnen ergeben, verbinden. Außerdem besteht
Dei eiıner VO  5 kritischer Reflexion unaäachst absehenden Phänomenologie die
Gefahr, daß Sachverhalte, die der gemeıine Menschenverstiand mit spontaner
Gewiıißheit annımm(t, schon eın deshalb für „unmi1ttelbar gegeben“ erklärt
werden, als ob hier nicht ofit schon ein kaum ewuhtes Denken un!' 1eben
nNnatura. inference) mit 1mM 1905 waäre; uch der ert. scheint uns dieser G e-
fahr nicht ganz entgangen se1ln, B 9 Wenn die Identität des
in der Zeit als 1InNne unmittelbar erlebte Gegebenheit hinstellt

amı kommen WILr ZUIN zweıten un. dem indirekten der mıttelbaren
Realısmus. Hier mussen WIr unaäachst bemerken, daß der ert. TOLZ unserer
ausdrücklichen Warnung T1UCa 104 ola These mißverstanden

haben scheıint. Daß die Sinnesdaten unmittelbar als bloße Vorstellungen
1M Bewußtsein erscheinen, WIrd VO MI1r ebenso abgelehnt wıe VO:  } Van ST
Ebensowenig gehe ich VO:  5 der prlior1 aufgestellten Voraussetizung eines iın
Sich eschlossenen Bewußtseins Freilich ist, amı auch noch nıcht —

wliesen, daß die Sinnesdaten sich unm!1  elibar als sich selend zeigen. Ihre
Seinsweise 1aßt sich auf Tund des unmittelbaren Bewußtseins nicht ent-
cheiden Gewiß besteht normalerweise eın ewaltiger Unterschied zwischen
Dbloßer Vorstellung un! ahrnehmung, daß 1Ne Verwechslung gut wıe
ausgeschlossen iSt; bDber und das 1st das Entscheidende dieser Unterschied
besteht nicht darin, iın der ahrnehmung das reale Sein als olches —
schaulich gegeben 1ST, während ın der Vorstellung eCWl. muß den
Wahrnehmungsinhalten irgendein Sein zukommen, SONStT könnten Sie nıcht
erscheinen; ber das gilt ebenso VO:  } den Vorstellungsinhalten; auch S1e sSind
nicht einfach nıchts Wenn Ian Iso den Begri des Se1ins der der Realität,
WwI1e Van StT. scheint (229. 315), weit falbt, daß auch das ‚1deale“,
99-  Ur vorgestellte“ Sein mitum{faßt, dann ist selbstverständlich mit dem wahr-
genomMenen Sosein untrennbar auch eın „Sein“ gegeben; ber die Trage,
die i1gentll: geht, ist noch gar nicht este. eschweig denn gelöst.

Was Ausnahmexzustände, WIie den Iraum, Uun! überhaupt‘ Sinnestäuschungen
angeht, haben S1e fuüur die Erkenntniskritik jedenfalls die edeuftung, daß
n  1e autf gewisse Probleme aufmerksam machen. Van Sx nımmt zudem die
Relativiıtät der Sinnesqualitäten . chreibt diese Iso nıcht dem NS!  -
selienden Da S1e ich NU) ber doch 1mM unmıittelbar egebenen nden,
sıe. Sich geZWUNgen, ZzZwischen dem „PSyCchologischen Objekt“ un! dem
„Objekt sich“ unterscheiden. iıchts anderes tun auch WITr mi1t
bösen indirekten Realismus. Das unmıiıttelbar egebene 1st rOoL; das Ding
Nn sich ist nicht LOlr Iso Es ist nicht einzusehen, wıie unter diesen Voraus-
setizungen das „pPSychologische Obje. mıit dem „Objekt sich“ identisch
seın kann.

So 1St der egensatz der Auffassungen vielleicht nicht groß, W1e
nächst erscheint. Jedenfalls hat der erf durch Seine sorgfaltigen nier-
suchungen einen bedeutsamen Beitrag ZU Klärung dieser schwierigen Fragen
eleıste J'0:S. de Vries

oing, H’ TuUuNnNdZUg der Rechtsphilosophie Lehrbücher und Grundrisse der
Rechtswissenschaft 19) B° (XI 4 302 Berlin 1950, de Gruyter.
Zuerst hat mi1t seinem uche über „Die obersten Grundzüge des Rech b

(1947) in die Verhandlungen eingegriffen, 1n denen 199828  - sich in Deutschland
e1t 1945 ein urchdenken des Naturrechtsproblems bemüht; dieses
Buch ist, als einer der bedeutendsten eıträaäge Z Neubegründung des atur-
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rechts anerkannt worden Schon darum muß S chtsphilosophie, die auf der
früheren Schrift aufbaut und die bisherige Y1ıtik verwertet die Aufifmerksam-
keit auf Sich ziehen Das Neue Werk enthalt „Grundzüge“ der KRechtsphilo-
sophie ist darum 1Ne verhältnismäßig rängte Darstellung und manche
nNntscheidungen werden notgedrungen als rgeDpnI1ıs mitgeteilt un! wen1ı1ger
einzelnen entwickelt ber TOLZ dieser nappheit der usführung 1S% das
Buch VO  w} reichem Inhalt zeichnet sich durch VOTrDL.  ıch: arneı AaQus
An Se1iNner grundsätzlichen Stellungnahme der na dem Naturrecht
hat nıiıchts geändert und eın estimmtes Eıntreten für das Naturrecht g1bt
auı Rechtsphilosophie ihren harakter In dem Kapıtel uüuüber die
Kechtsidee verteidigt die AbDsoluthe1i sittlicher ertie un! ihrer Erfassung

ertskeptizismus Uun! Relativismus folgenden Kapitel über das
Naturrecht sich M1 den inwendungen des Rechtspositivismus, VOLr
em der Gestalt der S11 er  (0)  m vorgebracht hat zıiemlich eingehend
auseinander Kern des Naturrechts betrachtet Clıe enschenrechte WO1-
tere Dschnitte entwickeln das aturr! SE1INeTr nwendung aut cdie
Staats- Wirtschaftsordnung Diesem Hauptteil über Rechtsidee un: Na-
urrecht 1St anderer vorausgeschickt der den Sinngehalt un! die Ersche1i-
nungsformen des echts psychologischen und sSozlologischen -.TUund-
lagen darlegt Wertvo durch die reiche jurıistische Erfahrung des ert ist,
der dritte Hauptteil über das positive echt und diıe Rechtswissenschaf{t; die
Dschnitte über die ellung des Rıchfters Z.U) echt und die über die Me-

der Rechtswissenschaft ind besonders gut gelungen
Es ist verstian  iıch daß als Jurist sich. für seine philosophische Betrach-

tung festen Ausgangspunk: gewählt hat Er ubernımmt die Wertethik
Schelers un! Nic Hartmanns Das MS gew1ß 111e bedeutende Form (S40
wartiger Philosophie un!: durch ihren Wertbegrifi gewıinnt die echtsphilo-
Sophie C.s FWYestigkeit gegenüber der relatıvıstıischen Betrachtungsweilse, cdıe
dem Rechtspositiv1ismus weithin zugrunde leg Anderseits MmMacht sich der
1: der standpunktimäßigen ontologischen Vorstellungen die sich mi1t dem
Begriff der erte als dealen Seins VorT em bei Nıc Hartmann verbinden,

vielen Stellen emerkbar Das geschieht manchmal NMr eiläufig; kehren
dann auch bei Urteile wıeder die der genannten anfiechtbar
(oder einfachhin ind daß das ittlich gute Handeln Vorziehen
des höheren Wertes VOT dem n]iederen bestehen socil dalß
99  uld‘ SCI, wenn WIr nicht en Werten folgen un notgedrungen auswählen
mMuSsen daß das ethische Aaus dem „Daseıin 15  er erte  G6

und der ens VOT den sıttlichen Werten „verantwortlich“ se1 ES
1sSt, wohl auch ıNe dieser philosophischen Position, Wenn nachdem

echtsphilosophie wesentlich den edanken der sittlichen erte
als dealen SeINs aufgebau hat Schluß resignliert feststellt dalß das Da-
eın der Sittlichen erte, und damit der Sinn des Rechtes ULSs Grunde
ratseihafit bleibe 204 229) das 1SL allerdings das eständnis dem TU1  es
Denken VOrLT der Konzeption der ertie bei Nıc Hartmann sich \  edrängt sehen
kann WFur den rechtsphilosophischen Zusammenhan: selbst ber 1ST wich-
tıgsten, auch die Naturrechtsauffasung ( e VO standpunktlichen
Entscheidung beeinflußt ist eutlichsten sıch das darın WIEe bei
den Überlegungen über die echtsidee die „Natur der Sache“ VO:  } den „Wer-
Lungen“ unterscheidet Das wesentliche Problem WIiE atur der Sache
un!| Wert zusammengehören der WIEC ıne Formulierung (Aas selbst
brauchen die atürliche Seinsoranung die S1 Werftfordnung überge
146 vgl 169), WIrd ‚War solchen Stelle angerühr ber WIrd nıcht
geklärt ebenso WI1E der Wertethik dieses Problem schließlich umgangen
1ST gi1bt als und Tüur sich richtig Z daß VO. Standpunkt des homismus
die Seinsorädnung „Wertungen“ miıteinschließe ber geht dem (ze-
danken, der ihm die Sache nıicht fordern scheint, nicht nach un!: verkennt
ohl Seine metaphysische ITragweite un!| Tuchtbarkeit.

Das Naturrecht; verstie! als wirkliches Recht; macht sich die
Formulierung VO  =) Mitteis eigen, Naturrecht SsSe1l das eigentlich elitende
echt Den Konfli.:  all VO:  > positiver Norm und Naturrecht entscheidet
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Gr in diesem Sinne, DIS Z Anerkennung eines aktıven Widerstand.  rechts
(168 243); daß solcher Widerstand, WEenn Gewalt brauchen mu.  © untier
en mständen ittlich nicht geboten sel. cheint keineswegs selbstverstäand-
lich. Mit diesem Begri{ff des Naturrechts 1st nicht ganz 1ın iınklan gebracht die
andere Meinung, daß das Naturrecht sSich NıC} unmodifÄziıert in die WMrRacCch=
ze1 transponı1eren lasse Wenn hier clie 1mMm Natfurrecht egebenen TUNnd-
chtie als otwendi durch das pOoS1iLLve echt beschränken nıngestelit
werden (L, 186), erscheint 1IsSo das Natfurrecht als ine allgemeine, ideale
Worderung, die durch das Positive echt TSLT mit den realen Verhältnissen
iın Einklang gebracht werden mMuß; ann ber ist Naturrecht nıcht mehr —

abdın.  ares, em positiven (+eseiz wesentlich uüberlegenes echt aturlı'
g1bt rechtmaäaßige „Beschränkungen“ der Grundrechte. ber diese onkre-
tisierung leg schon 1mM Naturrecht selbst. Das DOosikiLve Gesetz chränkt
nicht das atürliche echt e1in, Ssondern legt Piülichten auf, die (wenn äauch
nicht immer iın eizter Abgrenzung bestimm(t) VO Naturrecht selbst gefordert
ind. Die allgemeine Formulierung, 1n der WITLr die atürlichen der
Zzerson in der Art des Grundrechtskatalogs einer Verfassung festzulegen
suchen, gibt den gesamtiten Inhalt des mi1t der menschlichen Person geborenen
echts noch nıch wieder; 1äßt sich 1n dem Maße annähernd umgrenzen, 1n
dem WITr die Person selbst ın ihren vielfältigen Bezuügen 1n menschlicher (ıe-
meıinschaf{it begreifen Jernen.

Hs ist (Ce erstem uche entgegengehalten worden, daß Naturrecht
entwickeln meine, ber doch tatsächlich NUu  — Rechtsvorstellungen einer ganz
estiimmten Epnpoche ausführe. Dıiıeser Eınwand 1ST, nıcht stichhaltıg, wenn
die Unmöglichkeit VO  5 Naturrecht überhaup dartun will; Der welst auf
einen angel der schen Darstellung hin, der auch in dieser Rechtsphilosophie
Nıcht behoben 1ST. einer STAr individualistischen Rechtsauffassung
Das ist verständlich als ea  102 den Totalıtarismus, dessen geistiger
Überwindung sıch das erneute Naftfurrechtsdenken erhoben Nat; ber bleibt
eine Einseitigkeit. Deutlich ist. das 1n der Gerechtigkeitslehre ( erkennbar.
Er uübernimmt den Begri{ff der 1ustitlia commutatıva un! distributiva un:
fügt als Ergäanzung den einer i1ustitia protectiiva Ninzu. lle drei sind VO:
Standpunkt des Individuums gesehen; das wird auch nıcht dadurch geändert,
daß dlie 1ustitila distributiva ın stitimmter Hınsıicht socialis genannt wird
Nicht NUur dem orte, sondern au der Sache nach gut W1e voll-
tandig das Was die lassische TEe ustitia generalis (legalis) ne1ißt, Fur
z1e. das echt ım ganzen 111 ewahrun: des kınzelnen iur sich (80); daßb

auch eın echt der Gesamtheit gibt. dem der Einzelne verpflichtet die-
111e  } nNat, AausSs dem Kreise seiner Beirachtung. Der ustitila protectiva, die
1n seiner Dreiteilung die Stelle der Lustitia generalis einn1ımmt, chreibt
die Au{fgabe Z die unvermeidlichen Machtstellungen begrenzen und
kontrollieren, wieder ZU  — Wahrung der privaten reıiıhel Übrigens zel:
chon dieser negative weck der lustitia protectiva, daß sS1e nicht 1n einer
el m1 den anderen Trien der Gerechtigkeit stehen kann, denen inhaltlich
positive Rechtsbeziehungen ntsprechen Man brauchte NU: den edanken
weiter verfolgen, daß der sOzlale weck die Macht A UuSs der ur der Sache
egrenz das wuürde ZU  e Tkenntnis der sozlalen Aufgabe un amı der
sittlichen Bedeutung der Macht führen un das naturrechtliche Verhältnis
der Gemeinschaft und ihrer Autoritätsträger auf der eiMNeN: der achtunter-
worienen un!: ihrer rechtlichen Bındung das Gemeininschaftsziel auf der
anderen elite sehen lassen. rst durch die ernstliche ea  D der iustitia
generalis 1äßt sich der VOo Sinn der Individualrechte erfassen, die innerlich
1m ezug allt die Notwendigkeiten des Gemeinwohls stehen und VO  5 er
ihre naturgemäße (‚TeNzZe en Nur bei nerkennung dieser wesentill:  ven
erhälinisse 1m sozlalen (3anzen 1aßt Ssich den orderungen der entsprechende
atz anweisen, die unter dem Namen der iustitia protectiiva ZUSammeN-
Tassen will, orderungen, die NU: allerdings wohl sehr ın Vorstel-
lungen des modernen Konstitutionalismus und Parlamentarismus als natur-
echtlich hinstellt. Dann ware auch die Möglichkeit einer orrektur INan-
cher Behauptungen gegeben, die jetz als rgebnis des grundsätzlichen Ind1-
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vidualısmus astehen Man ergleiche eiwa, Was uüuüber den egalitären Zugdes Rechtes Sagt (T, 195); wW1ie die Erlau  eıt der Todesstrafe der die
Kriegsdienstpili  ® ablehnt (139, 214); WIC überhaup den aa als reines
achtiaktum begreifen SUu: un ihm jede Sıttliche Ur'! un:
sittlichen Aufftrag bestreitet Hier Kı übrigens die Dprotestantische ber-
ZCUSUNg C.s zutage W1e no C1INıgeN anderen Stellen (SO über das
Kirchenrech: 124 uber ugustinus 2929 uüuber die christliche Dogmatik)

M1 iınd g Einwendungen gemacht un S1e rühren uch DPI1MN-
zıplelle Au{ffassungen VO  } denen Aul 1ine Rechtsphilosophie aufgebau'
hat i{m ganzen ber edeuten diese Kınwendungen n genüber der
((esamtleistung, die Se1inem er. VOT uns 1e. Es 1st 1U wuünschen
daß (Z:S energischer orstioß en Rechtspositivismus un!: Se1InNn ernstes
Bemühen 111e Begründun des echts ]enselts er nNnschlıchen Wiıllkür

gegenwartigen ]urıstıschen Denken VOo. Wirkung ausubt
Hartmann

rTıstotle S Prıior an Posterior Analytıcs revısed text 2ıth ıntroductkıon
an cComMeNntarty DY Ross g° (690 5.) Oxfiford Clarendon Press der
London Cumberlege 1949
Seinen beiden Standardwerken ZU  an Metaphysik un! Physik des Aristotfeles

hat der uhnrende en  1S' Aristotelesforscher ebenbürtiges drıttes hinzu-
gefügt die Neuausgabe der nalyti. m17 Einleitun und rklarun:

In der Einleitung spricht unächst über den 1le. der Schrifit gibt kurz
die notLigen Angaben über die erhaltenen rlechischen Erklärungen dem
ertum un: behandeit den Aufbau der nalyti Dann geht näher e1Nn
auftf deren ellung anderen Teilen des Organon VOT em ber auf das
Verhältnis VO  5 der ersten ZU  — zweıten alytı wobei scharifsinnigen
ntersuchungen Sich m11 der Auffassung Solmsens auseinandersetzt und sich
für die VO  =) Mailer vertretene herkömmliche Ansıcht aussSprich‘ Die
nachsten Dbschnitte bes:  äaftiıgen sich m117 dem Syllogismus (reiner un« moda-
ler) der 10N über Beweis un! wıssenschaftliches Erkennen, Was dem
erf Gelegenheit bıetet den Stagiriten den Vorwurf mangelnden Ver-
ständnisses fur das Mathematische chutz nehmen Eın besonderer
Abschnitt ist dem D Buch der 11 nNalytı. gewldme das eıgene Stel-
lung ganzen Werke eiNNıMMT Hıeran 1eben sich die not.1gen eleh-
rungen über die Überlieferung des Textes, die eute nicht durch die
griechischen Kommentare sondern au durch syrische Übersetzungen CI -
weitert 1S% Der Einleitung olg der ext diesem ıne Übersicht des nhalts
un Au{fbaus der ganzen Schrift und iıne aie der ulugen Schlußweisen
(im Anschluß die usammenstellung beiA er Die arıstotie Theorie der
Moglichkeitsschlüsse), ana der Kommentar. exXx verborum ne| Sach-
Un!| Namensverzeichnis eschließen das Buch

Wer den etizten Jahrzehnten mi1t der nalyti: sich bes  igen mußte,
weiß, WI1e schwer oft WAar, den Text, VOLr em den VO  } altz der
VOor mehr als 100 Jahren erschienen 15t heranzukommen Noch schwieriger
War mehrere X{ie für ine Arbeit Gruppe aufzutreiben SO kann
mMan 1Ur freudigst begrüßen, daß WITr endlich wıeder dlese Schrift des
Aristoteles Z  — Verfügung en Fuür die üte un!: uverlässigkeit bietet der
Name des Herausgebers VO. Gewähr. Die Arbeit Se1INerTr orgänger hat
gewissenhaft überprütft, die Texizeugen herangezogen un! die
Grundlage verstärkt. Man kann vorsichtige Zurü  a.  ung der AÄAUuS-
nutzung der Syrischen Übersetzungen 1U illigen icht daß seın Gewährs-
IMann. Minio-Paluello, nıcht volles Vertrauen verdiente; ist sicher eın
zuständiger "achmann auf diesem Gebiete, Sondern weil hıer die Orschun.:
ben no nıcht weit eIOrde: 1ST. Wie anderswo bedarf auch hier
Noch ausgedehnterer Kinzeluntersuchungen un Beobachtungen, Nnın-
eichend gesicherte ntischeidungen treifen können. SO wird auch die ara-
bische Übersetzung der nalytı erglichen werden INUSSEC, die jüngst nach
der ekannten 2346 der 101 Nat. Parıis VO.  - Badaw'l, antıq ATristiu,
Kairo (:  9 veröffentlicht wurde, Sodann dürifite auch Aaus dem tel-
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